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Reglement 
für die Stipendien des medieinischen Instituts an der 

Kaiserlichen Universität Dorpnt. 

l Zweck ,»nd Bestand des Instituts. 

A 1. Der Zweck des bei der Universität Dorpat bestehen

den medieinischen Instituts ist die Ausbildung von Aerzten für 

alle Ressorts. 

§ 2. Das Institut verfügt über 40 Stipendien. Jedem 

Stipendiaten steht es frei, zu seiner Ausbildung das Stipeudinm 

drei Jahre hiudurch zu genießen. 

H Z. Die Aufsicht über das Institut und über den Studien--

gang der Stipendiaten wird der medieinischen Fakultät, insbe

sondere dem zeitweiligen Dekan derselben ubertragen. 

tt. Bedingungen zur Aufnahme in das Institut. 

Z 4. Die Aufnahme neuer Stipendiaten findet statt, sobald 

im Institut eine Vaeanz eintritt, in der Regel jedoch zu Anfang 

des' Jahres. 

K 5. Von denen, welche in die Zahl der Stipendiaten 

einzutreten wünschen, wird gefordert: 
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1) daß sie russische Unterthanen seien; 

2) daß sie uicht au unheilbaren Krankheiten oder an Ge

brechen leiden, welche sie zur Erfülluug der Pflichtet! ihres künf

tigen Berufes untauglich machen würden, worüber ein Attest des 

Professors der Staatsarzneikunde beizubringen ist; 

3) daß ihre Führung während der Zeit ihres Verweilens 

ans der Universität zu keinerlei Bedenken bezüglich ihrer Pflicht

treue Veraulassuug gebe, worüber ein vom Proreetor ausgestelltes 

Zeuguiß beizubringen ist; 

4) daß sie vorab die erste Hälfte der Gradualprüfung (exa,-

meu Milvsvpdieum) mit befriedigendem Erfolge bestanden haben. 

III Cmolnmente der Stipendiaten. 

§ 6. Jedem Stipendiaten werden 300 Rbl. jährlich in 

monatlichen Raten auf Anordnung des Direetoriums ausgezahlt. 

h 7. Bei Abfertigung zum Staatsdienst erhält jeder 

Stipendiat: 

1) zur Equipiruug uud zur Anschaffung von Büchern 

100 Rbl.; 

2) ein chirurgisches Taschenbesteck und ein Ophthalmoskop; 

3) Fahrgelder von Dorpat aus bis zum Bestimmungsorte, 

im Fall der Anstellung im Kronsdienste. 

IV. Pflichten der Stipendiaten. 

§ 8. Die Stipendiaten sind verpflichtet, sich am Schluß 

jedes Semesters einer Prüfung in denjenigen Fächern zu unter

ziehen, über die sie im Verlauf des Semesters Vorlesungen gehört 
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haben und dabei ein Attestat darüber beizubringen, daß sie sich 

an denjenigen praktischen Uebungen betheiligt haben, die von ihnen 

beim Beginn des Semesters belegt worden sind. Außerdem haben 

sie am Schluß jedes Semesters eiue ebensolche Prüfung in der 

russischen Sprache zu bestehen, wenn auch dieselbe nicht in der 

Zahl der von ihnen gehörten Vorlesungen mit einbegriffen ge

wesen ist. 

§ 9. Wenn ein Stipendiat sich der Semestralprüsung nicht 

unterzieht oder nicht befriedigende Kenntnisse in derselben zeigt, 

so wird die Zahlung des Stipendiums so lange beanstandet, bis 

diese Pflicht von ihm erfüllt worden. 

§ 10. Im Fall weiterer Nachlässigkeit in Betreibung der 

Studien trägt die medieinische Fakultät auf Ausschließung des 

Stipendiaten aus dem Institut au. 

§ 11. Die Ausschließung aus dem Institut zieht auch die 

Ausschließung aus der Zahl der Studireudeu der Universität nach 

sich, so wie zeitweilige Ausschließung aus der Universität für 

Diseiplinar- und andere Vergehen zeitweilige Ausschließung aus 

dem Institut zur Folge hat, ohne daß jedoch der Ausgeschlossene 

der von ihm übernommenen Pflichten gegen die hohe Krone ent

bunden würde. 

§12. Keiu Stipeudiat darf sich außer der Ferienzeit aus 

Dorpat ohne besondere Erlaubuiß des Dekans der medieinischen 

Fakultät entfernen; die Erlaubniß wird nur in Fällen äußerster 

Dringlichkeit ertheilt. 

H 13. Das Verbleiben im Institut über den festgesetzten 

Zeitraum von drei Jahren Hillaus wird uur aus triftigen Gründen 

gestattet, die Zahlung des Stipendiums aber kann in keinem 

Falle über die erwähnten 3 Jahre hinaus fortgesetzt werden. 

Zu den Gründen, aus welchen es gestattet ist, um Genehmigung 
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zu weiterem Verbleiben im Institut nachzusuchen, gehört vorzugs

weise ein so erfolgreiches Resultat der Gradualprüfuug, daß der 

Examinand des Doetorgrades gewürdigt werden kann, in welchem 

Falle es erlaubt ist, um ein Semester Aufschub behufs Abfassung 

und Verteidigung der Dissertation nachzusuchen. Krankheiten 

können nur in dem Falle zur Veranlassung dienen, um Geneh

migung zum Verbleiben auf der Universität über die festgesetzte 

Frist hiuaus nachzusuchen, wenn sie so schwer und anhaltend 

gewesen sind, daß sie eine Unterbrechung der Studien auf meh

rere Monate zur Folge hatten, in welchem Falle ein von einem 

Mitgliede der medieinischen Facultät darüber ausgestelltes Zeug-

uiß beizubringen ist. 

H 14. Der Stipendiat ist verpflichtet nach Absolvirung 

des vollen Universitär-Cnrsns der Bestimmung der Regierung 

gemäß im Kriegs- oder Marine-Ressort oder aber im Ressort 

des Ministeriums des Innern anderthalb Jahre für jedes Jahr 

des Stipendiengenufses zu dienen. Damit jedoch die Fakultäts

und Hospital-Kliniken, sowie auch andere medicinische Anstalten 

der Uuiversttät bezüglich der Ordinatoren und Assistenten sicher

gestellt werden, können Stipendiaten nach Absolvirung ihres Uni

versität-Cnrsns auf Vorstellung des Directorinms auch bei den 

erwähnten Anstalten des Ministeriums der Volksaufklärung an

gestellt werden, wobei ihnen, wenn sie bei diesem Ressort auf 

mindestens drei Jahre iu deu Dieust treten, ebenfalls 100 Rbl. 

zur Eqnipirnng, so wie ein chirurgisches Taschenbesteck und ein 

Ophthalmoskop verabreicht wird. 

§ 15. Ein Stipendiat, der vor Vollendung des Cursus 

au§ dein Institut zu treten wünscht, kann nur wegen Krankheit, 

welche von dem Vorstande der Universität und durch eine ge

richtlich-medicinische Untersuchung festgestellt werden muß, bei 
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Rückzahlung der von ihm bis dahin genossenen Unterstützung, 

mit besonderer, in jedem einzelnen Falle durch das Uuiversitäts-

Conseil und den Curator des Dorpater Lehrbezirks nachzusuchen

der Genehmigung des Ministers der Volksaufklärung von der 

Dienstpflicht befreit werden. Nach vollendetem Universitäts-

Cursus kann eine Befreiung des Stipendiaten nur mit Aller

höchster Genehmigung erfolgen. 

§ 16. Wenn die Fakultät durch auhalteude, nach der 

Aufnahme in das Institut eingetretene Kränklichkeit des Stipen

diaten zu der Ueberzengnng gelangt, daß derselbe unfähig sei, 

seinen ärztlichen Beruf zu erfüllen, so kann sie ihn zur Entlassung 

vorstellen. Eiue solche Entlassung ist nicht mit gleichzeitiger 

Ausschließung aus der Universität verbunden; jedoch ist der 

Stipendiat in diesem Falle verpflichtet, das empfangene Stipen

dium zurückzuzahlen, falls er nicht aus berücksichtiguugswerthen 

Gründen auf Verwendung der Fakultät vou dieser Verpflichtung 

befreit wird. 

A 17. Ein Stipendiat, welcher die medicinische Schluß

prüfung so ungenügend besteht, daß die Facultät ihm einen Grad 

oder eine Würde nicht zuzuerkennen vermag oder der aus irgend 

welcher Ursache aus dem Jnstitnt ausgeschlossen worden, ist ver

pflichtet das empfangene Stipendium zurückzuzahlen, widrigenfalls 

er in die Zahl der niederen Sanitätsbeamten versetzt werden kann. 

Dasselbe findet auch auf diejenigen Stipendiaten Anwendung, 

welche nach zeitweiliger Ausschließung aus der Universität in das 

medicinische Institut nicht wieder eintreten. 
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